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Nachruf

Am 02.03.2021 verstarb im Alter von 68 Jahren Herr

Sebastian Herlitz
Kirchenbirkig

Herr  Herlitz  wurde  im  Jahre  1994  zum  Feldgeschworenen  für  die  Gemarkung
Kirchenbirkig vereidigt und übte dieses Ehrenamt über 20 Jahre aus. Zudem war er
als Feldgeschworenenobmann tätig. 
Seine Aufgaben führte er immer zuverlässig und pflichtbewusst aus. 

Für  sein  Engagement  bedanken  wir  uns  und  werden  ihm  stets  ein  ehrendes
Gedenken bewahren. 

   

STADT POTTENSTEIN

Frühbeißer, Erster Bürgermeister
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Herausgeber: Stadt Pottenstein, Verantwortlich für den Inhalt: Erster Bürgermeister  
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Anmeldung von Reisigfeuern

Bürgerinnen  und  Bürger,  die  ein  Reisigfeuer  zum
Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien anzumelden
haben,  werden  gebeten,  dieses  mindestens  einen  Tag
vorher  der  Stadt  Pottenstein  mitzuteilen,  damit  die
Integrierte Leitstelle Bayreuth darüber rechtzeitig informiert
werden kann.
Nur  außerhalb  der  Dienstzeiten  der  Gemeinden  und  in
begründeten  Ausnahmefällen soll die Bekanntgabe direkt
bei der Integrierten Leitstelle erfolgen. Hierzu wurde von der
Integrierten  Leitstelle  eigens  eine  separate  Bürgerhotline
unter der Rufnummer 0921/79321-200 eingerichtet. 
Es  soll  keinesfalls  das  Reisigfeuer  unter  der
Notrufnummer „112“ gemeldet werden. 
 

Wozu erfolgt die Meldung an die ILS?

Immer  dann,  wenn  ein  Feuerschein  oder  eine
Rauchentwicklung über  den Notruf  112  an  die  Integrierte
Leitstelle gemeldet wird, erfolgt ein kurzer Abgleich mit den
an die ILS bereits gemeldeten Feuern und ein Rückruf beim
jeweiligen eingetragenen Verantwortlichen. Ist  dieser nicht
erreichbar oder lässt die Notrufmeldung Restzweifel bei der
Übereinstimmung der  Meldedaten,  erfolgt  die  Alarmierung
der zuständigen Feuerwehr.

Welche  Angaben  sind  für  die  Anzeige  der  geplanten
Feuerstelle notwendig?

Für die Anzeige einer Feuerstelle sowohl bei der Gemeinde
als  auch  bei  der  Integrierten  Leitstelle  sind  folgende
Angaben erforderlich:
• Betreiber  des  Feuers  mit  Angaben  von  Vornamen,  

Nachnamen, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
• Handynummer  unter  der  der  Betreiber  des  Feuers  

während der Brenndauer erreichbar ist
• Standort des geplanten kontrollierten Feuers:
 Angabe von Gemarkung und Flurnummer sowie 

Lagebezeichnung
• Nähe zur nächst gelegenen Ortschaft (Himmels- 

richtung und Entfernung)
• Beginn und Ende des Feuers jeweils mit Datum

und Uhrzeit

  
Die Anzeige des Feuers kann bei der Stadt Pottenstein

• per E-Mail an poststelle@pottenstein.bayern.de
• per Fax 09243/708-10 oder
• telefonisch unter der Rufnummer 09243 / 708  0 

jeweils unter Angabe der vorgenannten Daten erfolgen.

Ein entsprechendes Formular zur Übermittlung per E-Mail /
Fax  ist  auf  der  Homepage  unter  dem  Link
https://www.pottenstein.de/online-dienste  abrufbar.
  

Nachdem es im Zusammenhang mit dem Verbrennen
von pflanzlichen Abfällen immer wieder Rückfragen
gibt,  wird  auf  folgende  Punkte  besonders
hingewiesen:
  

Pflanzliche  Abfälle  aus  Gärten,  Haus-  und
Kleingärten sowie Parkanlagen:

Abfälle  aus  diesem  Bereich  fallen  unter  das  Abfallrecht.
Zuständig  für  die  Abfallbeseitigung  im  Bereich  der  Stadt
Pottenstein ist der Landkreis Bayreuth. Dieser sieht für die
Beseitigung  der  pflanzlichen  Abfälle  im  Wesentlichen
Folgendes vor:

• Kompostierung auf dem eigenen Grundstück

• Entsorgung über die Biotonne

• Ablieferung  an  die  Kompostieranlagen  bzw.  auch  an  
den Recyclinghof im Bauhof der Stadt Pottenstein. 

  

Nähere  Informationen  über  das  jeweilige  Verfahren,  die
Bereitstellung  von  Behältnissen  und  etwaige  finanzielle
Belange hierzu erteilt  das Landratsamt Bayreuth,  Bereich
Abfallwirtschaft.
 

Grundsätzlich  gilt  jedoch,  dass  innerhalb  der
im  Zusammenhang  bebauten  Ortsteile
pflanzliche  Gartenabfälle  nicht  verbrannt
werden dürfen.

  

Pflanzliche Abfälle aus der Forstwirtschaft:

• Pflanzliche Abfälle, die bei der Forstwirtschaft anfallen,  
dürfen durch Liegenlassen, Einarbeiten oder ähnlicher  
Verfahren zur Verrottung gebracht werden. 
Die Ausbreitung von Borkenkäfern und anderen 
Schadorganismen darf jedoch nicht begünstigt werden.

• Pflanzliche Abfälle der Forstwirtschaft dürfen auch dort  
verbrannt werden, wo sie angefallen sind, soweit dies  
aus forstwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist.

Beim Verbrennen ist Folgendes zu beachten:

1. Das  Verbrennen  ist  nur  außerhalb  der  im  Zusam-
menhang  bebauten  Ortsteile  und  nur  an  Werktagen  
(Montag  bis  Samstag)  von  08.00  Uhr  bis  18.00  Uhr  
– vorbehaltlich Nr. 8 - zulässig. 
Warnhinweise zur Waldbrandgefahr sind zu 
beachten *).

2. Gefahren,  Nachteile  oder  erhebliche  Belästigungen  
durch  Rauchentwicklung  sowie  ein  Übergreifen  des  
Feuers über die Verbrennungsfläche hinaus sind zu  
verhindern.
Hierzu sind in der Regel mindestens folgende 
Abstände einzuhalten:
a) 100  m von  Gebäuden,  sofern  die  Wände  oder  

Dächer  aus  brennbaren  Baustoffen  bestehen,  
sogar 300 m

b) 75 m zu öffentlichen Straßen 
c) 10 m zu öffentlichen Feldwegen 

3. Die pflanzlichen Abfälle dürfen nur im trockenen 
Zustand verbrannt werden.

4. Das  Feuer  ist  von  mindestens  zwei  mit  geeignetem  
Werkzeug  ausgestatteten,  leistungs-  und  reaktions-
fähigen Personen über 16 Jahre ständig zu über-
wachen.

5. Bei  starkem Wind  darf  kein  Feuer  entzündet  werden;  
brennende Feuer sind unverzüglich zu löschen.

6. Um die Brandfläche muss ein ausreichend breiter 
Schutzstreifen vorhanden sein.

7. Zum Schutz der Bodendecke und der Tier- und 
Pflanzenwelt ist sicherzustellen, dass größere 
Flächen  nicht  gleichzeitig  in  Brand  gesetzt  werden  
und  dass  das  Feuer  auf  die  Bodendecke  möglichst  
kurz und ohne stärkere Verbrennung einwirkt.

8. Die Glut muss beim Verlassen der Feuerstelle, 
spätestens jedoch bei Einbruch der Dunkelheit 
erloschen sein.

Mit  der  vorgenannten  Anzeige  eines  Feuers  bei  der
Gemeinde  bzw.  der  Integrierten  Leitstelle  ist  keine
Genehmigung des Feuers verbunden. Die Anzeige dient nur
dazu, Fehlalarmierungen von Feuerwehren zu vermeiden. 

https://www.pottenstein.de/online-dienste
mailto:poststelle@pottenstein.bayern.de
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Bei  dem  Betreiben  von  Feuern  können  daher  weitere
behördliche Genehmigungen erforderlich sein. 
Als Beispiele seien genannt:

✗ Bei der Lage im Naturschutzgebiet Fränkische Schweiz  
-  Veldensteiner  Forst  ist  eine  Genehmigung  bei  der  
Unteren Naturschutzbehörde, dem Landratsamt 
Bayreuth, einzuholen.

✗ Feuer,  außerhalb  der  land-  und  forstwirtschaftlichen  
Nutzung unterliegen dem Abfallrecht.  Hier ist ebenfalls  
eine entsprechende Befreiung beim Landratsamt 
Bayreuth, Abfallwirtschaft, erforderlich.

Für  die  Einholung  der  für  den  Betrieb  eines  Feuers
notwendigen  Genehmigungen  ist  stets  der  Betreiber
verantwortlich.  Um entsprechende  Beachtung  vorstehender
Hinweise wird daher gebeten.

*) Waldbrandgefahren-Index
  

Im  Freien  darf  nur  ein  Feuer  angezündet  werden,  wenn
dadurch  für  die  Umgebung  keine  Brandgefahr  entstehen
kann.
Zur  Abschätzung  der  jeweils  vorherrschenden  Feuergefahr
gibt der Deutsche Wetterdienst vom 01. März bis 31. Oktober
tagesaktuell  den  Waldbrand-Gefahrenindex  (WBI)  und  den
Grasland-Feuerindex (GLFI) bekannt.

Anhand  verschiedener  Einflussgrößen  (u.a.  Temperatur,
relative Luftfeuchte, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und
Streufeuchte) wird die Brandgefahr berechnet. 
Die Brandgefahr wird in Gefährdungsstufen angegeben.

Dabei gilt folgende Einteilung:

1. sehr geringe Gefahr

2. geringe Gefahr

3. mittlere Gefahr

4. hohe Gefahr

5. sehr hohe Gefahr

Bitte  informieren  Sie  sich  über  die  tagesaktuelle
Waldbrandsituation. Bei erhöhter Waldbrandgefahr (ab Stufe
4) ist kein offenes Feuer zu entzünden.
Beachten  Sie  hierzu  die  aktuellen  Gefahren-Indizes  des
Deutschen  Wetterdienstes  zur  Waldbrandgefahr  und  zur
Grasland-Feuergefahr.
www.  wettergefahren.de/warn  un  gen/indizes.html   

Unabhängig  davon  kann  vor  Ort  auch  eine  höhere
Waldbrandgefahr  gegeben  sein,  z.B.  wenn  es  längere  Zeit
keine Niederschläge gab. In diesen Fällen ist bereits bei einer
geringeren Stufe kein offenes Feuer zu entzünden.

STADT POTTENSTEIN

gez. Frühbeißer 
Erster Bürgermeister 

--------------------------------------------------------------------

Aus dem Standesamt

Beim Standesamt Pottenstein wurde in der Zeit vom 17.02.
bis 16.03.2021 der Sterbefall folgender Person beurkundet;
die  schriftliche  Einwilligung  der  Angehörigen  zur
Veröffentlichung liegt vor:
 

16.02.2021:   

Frau Anna Johanna Löhr, geb. Grellner, Pottenstein

Hinweise  zum  Antrag  auf  Aus-
stellung eines Führungszeugnisses 
gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz

Jede Person, die das 14.  Lebensjahr vollendet  hat,  kann
einen  Antrag  auf  Ausstellung  eines  Führungszeugnisses
aus  dem  Bundeszentralregister  bei  der  zuständigen
Meldebehörde  stellen.  Hat  die  betroffene  Person  einen
gesetzlichen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. 

Bei der Antragsstellung ist die persönliche Vorsprache des
Betroffenen  bzw.  seines  gesetzlichen  Vertreters  unter
Vorlage des gültigen Personalausweises oder Reisepasses
und  ggf.  der  Vertretungsvollmacht  erforderlich.  Die
Vertretung  durch  eine  bevollmächtigte  Person  ist  nicht
möglich.

Für  die  Beantragung  des  Führungszeugnisses  wird  eine
Gebühr in Höhe von 13,00 € fällig. Diese ist direkt bei der
Antragsstellung in bar zu begleichen. 

  
Erweitertes Führungszeugnis
Bei der Antragstellung ist eine schriftliche Aufforderung der
Stelle  vorzulegen,  die  das  erweiterte  Führungszeugnis
verlangt  und  in  der  diese  bestätigt,  dass  die
Voraussetzungen des § 30a Abs. 1 BZRG für die Erteilung
eines solchen Führungszeugnisses vorliegen.

 
Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden
Ist  ein  Führungszeugnis  bei  einer  deutschen  Behörde
vorzulegen, ist  dies bereits bei der Antragstellung bei der
Meldebehörde  anzugeben.  Außerdem  wird  die  genaue
Adresse der Behörde benötigt.

Das  Führungszeugnis  wird  der  Behörde  durch  das
Bundesamt für Justiz unmittelbar übersandt. 

Aufgrund  der  aktuellen  Situation  bitten  wir  zur
Beantragung  eines  Führungszeugnisses  um  vor-
herige  Terminvereinbarung  (Tel.Nr.  09243/708-32
oder -33).

  

--------------------------------------------------------------------

   

Corona-Pandemie
   

Kostenfreie FFP2-Masken für pflegende 
Angehörige und bedürftige Personen
  

Im  Tourismusbüro  Pottenstein  (Foyer  Rathaus)  können
pflegende Angehörige kostenfreie Schutzmasken erhalten.
Dabei werden jeder Hauptpflegeperson drei Schutzmasken
zur Verfügung gestellt. Als Nachweis ist ein Schreiben der
Pflegekasse vorzuzeigen, aus dem der Pflegegrad der zu
betreuenden pflegebedürftigen Person hervorgeht.

Darüber  hinaus  wurden  an  bedürftige  Personen
(Sozialhilfe-, Hartz-Empfänger) durch die Sozialhilfeverwal-
tungen direkt FFP-2 Masken übersandt.

Für  eventuell  entstehende  Engpässe  wurden  der  Stadt
Pottenstein über das Landratsamt Bayreuth des Weiteren
120 FFP2-Masken mit ausgeliefert, eine Spende des BRK.
Als Nachweis für die Berechtigung dient die Vorlage eines
Sozialhilfebescheides oder Hartz 4-Leistungsbescheides. 

Die  Abholzeiten  sind  Montag  bis  Freitag  jeweils  von
9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr. 
Da  das  Rathaus  derzeit  geschlossen  ist,  werden
Abholer  gebeten,  sich  telefonisch  unter  09243/70841
anzumelden.

http://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
http://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
http://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
http://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html
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  Vollzug tierseuchenrechtlicher 
Maßnahmen zum Schutz vor der 
Geflügelpest

Geltende Allgemeinverfügung zur 
Aufstallungspflicht von Geflügel

Da es im Landkreis Bayreuth zu Missverständnissen über
den Geltungsbereich der Aufstallungspflicht kam, informiert
das  Landratsamt,  dass  die  Allgemeinverfügung  bzgl.  der
Aufstallungspflicht vom 29.01.2021 für alle Geflügelhalter im
gesamten  Landkreis gilt,  unabhängig  davon,  ob  die
Geflügelhaltung in einem Beobachtungs- oder Sperrgebiet
liegt. 
Die  Allgemeinverfügung  vom  29.01.2021  wurde  an  der
Anschlagtafel  im  Landratsamt  Bayreuth,  auf  der
Internetseite  des  Landkreises  bzw.  am  02.02.21  im
Amtsblatt des Landkreises Bayreuth veröffentlicht. 
www.landkreis-bayreuth.de/buerger-service/gesundheit-
und-verbraucher/veterinaerwesen/tierseuchen/aviaere-
influenza-ai-gefluegelpest/ 
  

Zudem informiert das Landratsamt, dass bei der Geflügel-
haltung  eine  allgemeine  Anzeigepflicht  der  Tierhaltung
gegenüber  dem Veterinäramt  besteht,  bevor  die  Tätigkeit
begonnen wird (vgl. § 26 Abs. 1 Viehverkehrsverordnung).
 

Pottenstein, den 17.03.2021 gez. Frühbeißer

Erster Bürgermeister

  
Verunreinigung durch Hunde
 

Immer wieder wird in unserem Gemeindegebiet  die Verun-
reinigung durch Hundekot festgestellt und beanstandet. Die
Stadt  Pottenstein  weist  darauf  hin,  dass  der  Hundehalter
bzw.  die  für  den  Hund  jeweils  verantwortliche  Person
verpflichtet ist, die Verunreinigung der Tiere unverzüglich zu
entfernen. 

Zum Schutz von Passanten und für ein sauberes Ortsbild
werden bei jedem Zuwiderhandeln konsequent Maßnahmen
durch das Ordnungsamt der Stadt Pottenstein erfolgen.   

Pottenstein, 16.03.2021 gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister

  
Breitbandausbau Bürgernetz 

Pottenstein 
  

Buchbarkeit Glasfaseranschluss;
Ab 06.04.2021 jetzt auch in Tüchersfeld

  

Ab dem 06.04.2021 kann nun auch im Ortsteil Tüchersfeld 
ein Glasfaseranschluss gebucht werden. 

Die  weiteren  Ortsteile  betreffend  der  Möglichkeit  zur
Buchbarkeit  -   wie  bereits  veröffentlicht  -  sind:  Steifling,
Haselbrunn, Mandlau, Prüllsbirkig, Haßlach, Kleinlesau,
Rackersberg,  Arnleithen,  Weidmannsgesees,  Hohen-
mirsberg, Pullendorf, Rupprechtshöhe, Vorderkleebach

Über  den  weiteren  Fortgang  und  die  Termine  zur
Buchbarkeit in den übrigen Ortschaften wird im Amtsblatt
informiert,  sobald  diese  uns  durch  den  Netzbetreiber
bekanntgegeben werden. 

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Prospekte 2021

Neu eingetroffen ist der umfangreiche Flyer „Pottensteiner
Erlebnismeile 2021“ – eine wichtige Info für alle Gastgeber
und  Gäste  unserer  Gemeinde.  Auch  alle  weiteren
relevanten  Prospekte  sind  aktuell  bei  uns  verfügbar
(Gästejournal Fränkische Schweiz etc.). Eine Abholung ist
derzeit leider nur nach telefonischer Anmeldung über unser
Büro  möglich  (09243/70841).  Wir  bitten  dennoch  alle
darum,  sich  rege  an  den  Prospekten  zu  bedienen.
Herzlichen Dank!

Belegungsplan / Zimmer- und 
Wohnungsvermittlung

Wann  übernachten  zu  touristischen  Zwecken  wieder
gestattet  ist,  lässt  sich  momentan  nicht  abschätzen.
Dennoch – der Drang nach Urlaub ist ungebrochen. 
Daher  bitten  wir  alle  Gastgeber  darum,  ihre  Belegtdaten
sowie den gesamten Beherbergungsbetrieb im Internet zu
aktualisieren!

Rathaus, Tourismusbüro 
und Bauhof geschlossen
  

Aufgrund der Corona-Pandemie haben das Rathaus der
Stadt Pottenstein, das Tourismusbüro und der Bauhof für
den  allgemeinen  Publikumsverkehr  weiterhin  geschlos-
sen. Die Bürger/innen werden gebeten, die Angelegen-
heiten  telefonisch bzw. per E-Mail zu erledigen. 

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen können Sie 
unter folgenden Rufnummern einen Termin vereinbaren:  

• Zentrale / Vorzimmer 09243/708-0

• Tourismusbüro 09243/708-41 oder -42

• Einwohnermelde-/Passamt 09243/708-33 oder -32

• Standesamt 09243 /708-30 oder -19

• Kämmerei / Kasse 09243 / 708-22 / -26

• Haupt-/Bauverwaltung 09243/708-14, -15
oder 708 -19

   ----------------------------------------------
Der Recyclinghof hat geöffnet: 
Do. 16 - 18 Uhr und Sa. 9 - 11 Uhr  
Bitte eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen und die 
erforderlichen Abstandsregeln beachten!

http://www.landkreis-bayreuth.de/buerger-service/gesundheit-und-verbraucher/veterinaerwesen/tierseuchen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
http://www.landkreis-bayreuth.de/buerger-service/gesundheit-und-verbraucher/veterinaerwesen/tierseuchen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
http://www.landkreis-bayreuth.de/buerger-service/gesundheit-und-verbraucher/veterinaerwesen/tierseuchen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
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Meldescheine abholen

Wir weisen alle Gastgeber darauf hin,  sich rechtzeitig mit
den  benötigten  Meldescheinen  einzudecken.  Bitte  im
Tourismusbüro den Bedarf abholen.

Mitteilung über Festvermietung

Wie auch im zurückliegenden Jahr bitten wir alle Vermieter,
die  ihre  Zimmer  bzw.  Ferienwohnungen  an  Arbeiter  fest
vermietet  haben  bzw.  vermieten,  uns  dies  zuverlässig
mitzuteilen.

 

Osterbrunnen und österlicher Schmuck 

Wie  bereits  aus  der  Presse  zu  entnehmen  war,  werden
auch zur Osterzeit 2021 viele Brunnen in der Fränkischen
Schweiz nicht geschmückt. In unserer Gemeinde wird aber
– in kleinerem Rahmen – dieser Brauch und das österliche
Schmücken  allgemein  in  diesem  Jahr  dennoch  gepflegt.
Bitte  beachten  Sie  die  Informationen  dazu  auf  S.  14 im
Amtsblatt. 

Neues Buch „Zeugnisse des Glaubens – 
Kirchen, Kapellen und Wegkreuze rund um 
Pottenstein

Anfang  März  ist  der  dritte  Band  aus  der  Reihe
„Pottensteiner  Heimatgeschichte“  neu  erschienen.  Darin
sind  informativ  und  übersichtlich  sämtliche  Kirchen,
Kapellen  und  Wegkreuze  im  Gemeindebereich  der  Stadt
Pottenstein aufgeführt und beschrieben. Eine lohnenswerte
Broschüre für alle Gemeindebürger und Interessierte! 

Das  Buch  ist  zum  Preis  von  €  9,80  im  Tourismusbüro
Pottenstein,  in  der  Postfiliale  „Bei  Vroni“,  an  der  TOTAL-
Tankstelle und im Kaufhaus Seyferth erhältlich.

Das  Buch  kann  auch  telefonisch  oder  per  Mail  bei
uns bestellt werden:

→ Tel. 09243 70841 

→ info@pottenstein.bayern.de 

Bitte  beachten  Sie  dazu  den  Hinweis  auf  Seite  12 im
Amtsblatt.

Neuer Kirchenführer
Ebenfalls druckfrisch ist der erste Kirchenführer (A5-Format,
24 Seiten) zu allen acht Kirchen in unserer Gemeinde zum
Preis von € 2,50 im Tourismusbüro erhältlich. 
Der  Führer  kann  zeitnah  auch  in  den  jeweiligen  Kirchen
käuflich erworben werden.

Die besten Wünsche für 2021

Für  die  anstehende  Saison  2021  wünsche  ich  allen
touristischen  Partnern  und  auch  uns  im  Tourismusbüro
Zuversicht und Optimismus. Mal schauen, was die nähere
Zukunft bringt, spannend wird es allemal. 
Wenn der Tourismus in der gewohnten Form wieder anläuft,
sind  wir  alle  auf  jeden  Fall  wieder  sehr  gut  darauf
vorbereitet und für unsere Gäste gut gerüstet. 

Lasst uns alle positiv nach vorne blicken! 

Pottenstein, den 14.03.2021
gez. 
Thomas Bernard
Leiter Tourismusbüro Pottenstein

Information für Senioren

 

Liebe Seniorinnen und Senioren,

die  Corona-Pandemie  hat  uns  weiter  fest  im  Griff.
Wir  spüren,  dass  die  Einschränkungen  uns  täglich  mehr
und  mehr  fordern  und  es  Zeit  wird,  dass  wir  wieder  ein
Stück unseres „alten Lebens" zurückbekommen. Hierzu ist
die Impfung ein wichtiger Schritt. 
Wie Sie vielleicht der Tagespresse entnommen haben, ist
auch  die  Hausarztpraxis  in  Pottenstein  Teil  eines
Pilotprojektes. Bald ist es hoffentlich soweit, dass auch die
Hausarztpraxen  zu  einem  festen  Teil  der  Impfstrategie
werden  und  somit  endlich  richtig  Schwung  in  die
Impfkampagne kommt. 

Leider ist es aufgrund der jetzigen Situation weiterhin nicht
möglich, unsere gemeinsamen Treffen und Ausflüge wieder
aufzunehmen. Ich bitte Sie daher: Bleiben Sie geduldig und
halten Sie sich an die Auflagen! Schauen Sie trotz der jetzt
schon langen, trostlosen Zeit positiv in die Zukunft. 
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit!
   

Noch eine kleine Aufmunterung:

„Wegen Corona werden tausende Veranstaltungen 
abgesagt.

ABER.....

➢ Gespräche sind nicht abgesagt.

➢ Beziehungen sind nicht abgesagt.

➢ Freundlichkeit ist nicht abgesagt.

➢ Songs sind nicht abgesagt.

➢ Lesen ist nicht abgesagt.

➢ Lachen ist nicht abgesagt.

➢ Hoffnung ist nicht abgesagt“ 

Liebe Grüße!

Ihr Seniorenbeauftragter 

Erwin Sebald
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Mitteilungen anderer 
Behörden und Stellen 

   

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Pottenstein
  

Gottesdienste im April in Pottenstein

• 02.04., 9.00 Uhr: Gottesdienst zum Karfreitag in 
der Johanneskirche

• 04.04., 9.00 Uhr: Gottesdienst zum Osterfest in der
Johanneskirche

• 18.04., 9.00 Uhr: Gottesdienst in der 
Johanneskirche

Bitte denken Sie in den Gottesdiensten an die FFP2-Maske
und an die notwendigen Sicherheitsabstände.

Aktuelle Veränderungen können Sie der Tagespresse und
den  Aushängen  an  der  Kirche,  am  Rathaus  und  bei
„Schmitt’s Allerlei“ entnehmen.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Heike Öffner

--------------------------------------

Hilfe bei psychischen Krisen

www.krisendienste-bayern.de 

Liebe Betroffene, Mitbetroffene und Angehörige, 

Krisen sind Teil des Lebens. Jede Veränderung, das Gefühl 
in einer Sackgasse zu stecken oder fehlende Perspektiven 
können zu einer psychischen Überlastung führen, aufgrund 
derer man sich professionelle Beratung und Unterstützung 
wünscht.

Beim Krisendienst Oberfranken erhalten Sie qualifizierte 
Hilfe bei psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen, 
unabhängig von Geschlecht, Bildung, Herkunft und Beruf. 

Rufen Sie an, wenn Sie alleine nicht mehr weiter wissen – 
je früher, desto besser! 

Denn  kompetente  Hilfe  kann  den  Weg  aus  der  Krise
erleichtern. 

Ihr Krisendienst-Team

   

Telefonische Beratung und Krisenhilfe
  

Der Krisendienst bietet erste Entlastung und Orientierung.
Betroffene,  Angehörige,  Bezugspersonen  und
Hilfesuchende aus dem sozialen Umfeld werden fachkundig
beraten und informiert.

 
  

Vermittlung in ambulante Krisenhilfe
 

Wenn  Sie  ein  persönliches  Gespräch  benötigen:  Der
Krisendienst empfiehlt geeignete Hilfeangebote. Falls nötig,
vermittelt  er  kurzfristig  einen  Termin  in  der  nächst-
gelegenen  psychiatrischen  Ambulanz  oder  einem
wohnortnahen Sozial-psychiatrischen Dienst.

Mobile Einsätze vor Ort
 

In dringlichen Fällen kann der Einsatz erfahrener Fachkräfte
am Ort  der  Krise die  richtige Hilfe  sein.  Hier  geht  es um
Entlastung  und  das  Abwägen  möglicher  Gefährdungen.
Falls erforderlich, zieht der Krisendienst fachärztliche Hilfe
hinzu. Dieses Angebot gibt es für Betroffene ab dem Alter
von 18 Jahren.

 

Vermittlung in stationäre (Krisen-)Behandlung
 

Manchmal  kann eine  vorübergehende stationäre  Behand-
lung der geeignete Weg sein, um eine Krise zu überwinden.
In diesen Fällen kann der Krisendienst direkt an die Krisen-
oder Akutstation einer psychiatrischen Klinik vermitteln.

Über den Krisendienst Oberfranken

Die Leistungen des Krisendienstes sind für die 
Anrufenden kostenfrei.

0800 / 655 3000 

Der Krisendienst Oberfranken ist ein Teil des Netzwerks 
Krisendienste Bayern. 

Betreiber der Leitstelle und der mobilen Einsatzkräfte vor 
Ort ist ein Verbund aus Trägern der Freien und Privaten 
Wohlfahrtspflege.

Bezirk Oberfranken
Cottenbacher Straße 23, 95445 Bayreuth

www.krisendienste.bayern/oberfranken 

http://www.krisendienste-bayern.de/
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Zeitzeugen gesucht
 

Für einen Beitrag zum Jubiläumsjahr 

„1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ 

werden  Menschen  gesucht,  die  noch  im Warenhaus
Minkowski in der Fischergasse in Pottenstein eingekauft
haben, eventuell dort erworbene Waren noch besitzen bzw.
von  Erlebnissen  mit  Herrn  Minkowski  selbst  oder  seiner
Familie erzählen können. 

Auf Ihre Geschichten freut sich die Natur- und Landschafts-
führerin  Melanie  Schulz  (covidbedingt  derzeit  nur
telefonisch  möglich  unter  09244/982944,  bei  Anruf-
beantworter erfolgt Rückruf!

-----------------------------

Seit  2015  werden  Gesundheitsregionenplus vom
Bayerischen Staatsministerium für  Gesundheit  und Pflege
(StMGP) gefördert.  Der  Landkreis  Bayreuth zählt  seit  Juli
2017 zu den Gesundheitsregionenplus und ist damit eine von
derzeit  56 geförderten Regionen. Im Januar 2018 hat die
Geschäftsstelle die Arbeit aufgenommen. 

Zentrale  Handlungsfelder  der  Gesundheitsregionplus sind
Prävention  und  Gesundheitsförderung,  Gesundheits-
versorgung und Pflege. Ziele, die durch diese Handlungs-
felder  erreicht  werden  sollen,  beziehen  sich  v.a.  auf  die
Verbesserung der  Gesundheit  der  Bevölkerung sowie die
Optimierung  der  Gesundheitsversorgung  unter  Berück-
sichtigung der regionalen Gegebenheiten. 

Durch partizipative Strukturen wird eine zielgerichtete und
sektorenübergreifende  Zusammenarbeit  ermöglicht.
Handlungsfeldbezogene Projekte können dadurch vielfältig
umgesetzt  werden,  indem  jede  Zielgruppe  angesprochen
werden  kann.  Unter  dem  Aspekt  eines  ganzheitlichen
Gesundheitsbegriffs  soll  deshalb  ein  auf  die  Region
angepasstes Konzept entwickelt und gemeinsam der Weg
hin  zu  einem  noch  gesünderen  Landkreis  geschaffen
werden. 

Ansprechpartner: 

Katrin Kürzdörfer 

Telefon: 0921-728 – 238 

Mail: katrin.kuerzdoerfer@lra-bt.bayern.de 

Bekanntmachungen der 
Jagdgenossenschaften
  

Einladungen zu Jahreshaupt-
versammlungen mit Neuwahlen

  

Hinweis:  Die  Versammlungen  der  Jagdgenossen-
schaften  finden  unter  den  geltenden  Hygiene-  und
Abstandsregeln  statt,  des  Weiteren  sind  FFP2-
Masken Pflicht!
  

Jagdgenossenschaft Püttlach/ 

Vorderkleebach

Termin: Freitag, den 26.03.2021, 19.00 Uhr 

Ort: „Ski-Stadel“ in Hohenmirsberg
  

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahres- und Kassenbericht
3. Entlastung des Kassenführers und der 

Vorstandschaft
4. Wahl des Jagdvorstehers und des Stellvertreters
5. Wahl der zwei Beisitzer
6. Wahl des Kassen- und Schriftführers
7. Wahl der zwei Rechnungsprüfer

Püttlach, 17.02.2021

gez.
Andreas Maier
Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Kirchenbirkig  
  

Termin: Samstag, den 27.03.2021, 20.00 Uhr 

Ort: Schützenhaus in Kirchenbirkig 
  

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung
5. Neuwahlen

Kirchenbirkig, 08.02.2021
gez.
Anton Brendel 
Jagdvorstand

------------------------------------------------------------------

Jagdgenossenschaft Elbersberg

Neuverpachtung Jagdbogen 1 ab 01.04.2021

Die Jagdgenossenschaft Elbersberg hat ihren Jagdbogen 1
neu verpachtet. 

Neuer Jagdpächter ab dem 01. April  2021 ist Herr Stefan
Schaffer aus Elbersberg.
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Staatliches Bauamt Bayreuth 

Staatsstraße  2663/2163,  Umbau  Knoten-
punkt in Kirchenbirkig;
Straßen- und Gehwegarbeiten an der 
St 2663 und 2163

Mitte  März  starteten  die  Straßenbauarbeiten  an
den  Staatsstraßen  2663  und  2163  im  Ortsteil
Kirchenbirkig der Stadt Pottenstein.  Im Zuge der
Baumaßnahme  werden  Entwässerungs-,
Straßenbau-  und  Gehwegarbeiten  durchgeführt.
Vorhandene Grundstückszufahrten werden an die
neu geplante Straße angeglichen.

Die  Bauarbeiten  werden  voraussichtlich  im  Zeitraum
zwischen  dem  15.  März  2021  und  27.  August  2021
ausgeführt.  Witterungsbedingt  aber  auch  aufgrund  von
Unvorhergesehenem können sich zeitliche Verschiebungen
ergeben.
Durch  die  Baumaßnahme  sind  auch  Beeinträchtigungen
des Verkehrs vorhanden.
Derzeit  können  grob  3  Bauabschnitte  für  die  einzelnen
Verkehrsbeeinträchtigungen angegeben werden:

1. St 2663, Vollsperrung der Straße „Am Haag“ ab 
der Anbindung an die St 2163 bis östliches 
Ortsende, von ca. 15. März 2021 bis ca. 18. Juni 
2021

2. St  2163,  Ampelbetrieb  beim  Gehwegbau  in  der
„St.-Johannes-Straße“,  etwa  vom  Schützenhaus
bis zum nördlichen Ortsausgang, ab ca.  14. Juni
2021 bis ca. 09. Juli 2021

3. St  2163,  Vollsperrung  der  „St.-Johannes-Straße“
mit Knotenpunkt, ca. von Haus-Nr. 9 bis ca. Haus-
Nr.  4,  etwa ab  12.  Juli  2021 bis  ca.  27.  August
2021

Bei der Vollsperrung der St 2163 in Kirchenbirkig wird der
Verkehr aus Süden über die Bundesstraßen B2 und B 470
nach Pottenstein  geführt,  entsprechend über  die  Ortsteile
Leupoldstein,  Weidensees,  Bronn  und  Wannberg.  Der
Verkehr von Pottenstein aus wird entgegengesetzt geführt.
Während  des  Ampelbetriebs  in  Kirchenbirkig  ist  beim
Verkehr mit Wartezeiten zu rechnen.
Die Straßenbauarbeiten werden von der Fa. STRABAG AG
aus Neudrossenfeld ausgeführt. 
Für die während der Bauzeit auftretenden unvermeidlichen
Verkehrsbehinderungen  bittet  das  Staatliche  Bauamt
Bayreuth um Verständnis.

Weitere Informationen unter www.bayerninfo.de

STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH

http://www.bayerninfo.de/
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Staatliches Bauamt Bayreuth 

B  470,  Radweg  zwischen  Tüchersfeld  und
Behringersmühle 

Das Staatliche Bauamt Bayreuth plant derzeit einen Geh-
und  Radweg  entlang  der  Bundesstraße  470  westlich
Tüchersfeld.

Zur Vorbereitung der Planung sind im Zeitraum

von voraussichtlich März 2021 bis September 2021,
frühestens 14 Tage nach Bekanntmachung,

faunistische  Untersuchungen  (naturschutzfachliche
Kartierungen)  der  Haselmaus  notwendig.  Hierzu  müssen
private Grundstücke entlang des Waldsaums nördlich der
Püttlach  vom östlichen Ende der Straße Heuberg bis zum
Ortskern  Tüchersfeld  durch  Bedienstete  der
Straßenbauverwaltung  oder  deren  Beauftragte  betreten
oder  befahren  werden.  Außerdem  werden  kugelförmige
Nester der  Haselmaus,  sog.  Kobel,  aufgehängt  und  in
gewissen Zeitabständen kontrolliert. Folgende Grundstücke
bzw. Flurnummern sind im Einzelnen betroffen:

Gemarkung Gößweinstein: 2101, 2096/2, 2071, 2096/2, 
2071, 2091, 2090, 2089, 2087, 2086, 2085, 2084, 2083, 
2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077/2

Gemarkung Tüchersfeld: 395, 396, 396/1, 397, 84/3, 402, 
648/4, 648/5, 390, 391, 388, 84/2
  

Da die genannten Arbeiten notwendig sind, um die Planung
vorzubereiten, sind die Eigentümer und sonstige Nutzungs-
berechtigte  gemäß  §  16a  Fernstraßengesetz  gesetzlich
verpflichtet, die Vorarbeiten zu dulden. 

Das  Staatliche  Bauamt  Bayreuth  steht  Ihnen  für  weitere
Auskünfte  unter  der  Telefonnummer  0921/  606-3313  zur
Verfügung.

Wir  bitten  Sie,  falls  Ihr  Grundstück  verpachtet  ist,  die
weiteren  Nutzungsberechtigten  in  geeigneter  Weise  zu
informieren und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Bayreuth, 17.03.2021   STAATLICHES BAUAMT BAYREUTH
 

--------------------------------------------------------

 
Information  über  das  FFH-Arten-
monitoring von 2021 bis 2023 
  

Art.  11  der  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie  (FFH-RL)
verpflichtet  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union,
den  Erhaltungszustand  der  besonders  schutzwürdigen
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw.
II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem Interesse zu
überwachen  (Monitoring).  Gemäß  Art.  17  der  FFH-RL
erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht,
der  die  wichtigsten  Ergebnisse  dieses  Monitorings  inte-
griert.  Die  Europäische  Kommission  bewertet  auf  der
Grundlage  dieser  Berichte  die  Fortschritte  bei  der
Verwirklichung in der FFH-RL genannter Ziele. 

Bund  und  Länder  haben  sich  darauf  geeinigt,  den
Erhaltungszustand  der  Lebensräume,  Tier-  und  Pflanzen-
arten  in  Deutschland  über  ein  Stichprobenverfahren  zu
ermitteln  und  zu  dokumentieren.  Das  Monitoring  der
Insekten-, Pflanzen-, Amphibien- und Reptilienarten erfolgt
in  Bayern  an  festen  Stichprobenflächen,  die  jetzt
turnusmäßig  wieder  untersucht  werden  müssen.  Die

Probeflächen können sowohl innerhalb als auch außerhalb
von FFH-Gebieten liegen. 

In  Ihrem  Gemeinde-  bzw.  Stadtgebiet  befindet  sich
mindestens  eine  Probefläche  einer  oder  mehrerer  der
genannten Artengruppen. Diese Probefläche soll im Auftrag
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt von 

April 2021 bis Oktober 2023 

begangen und bewertet werden. 

Die Untersuchungen haben keinerlei Konsequenzen für die
Grundeigentümer  und  Nutzungsberechtigten  und  führen
auch nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke. 

Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und Arten
des Offenlands ist das Bayerische Landesamt für Umwelt.
Für  Wald-Lebensraumtypen  und  manche  Arten  ist  die
Bayerische  Landesanstalt  für  Wald  und  Forstwirtschaft
zuständig. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere Naturschutz-
behörde beim  Landratsamt Bayreuth zur Verfügung. 

-----------------------------------------------

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau

Digitaler Selbstcheck
  
Wie sicher ist es im Betrieb?
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau (SVLFG) bietet  einen digitalen Selbstcheck
an, mit dem sich in 30 Minuten herausfinden lässt, wie
es um die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb bestellt
ist.
Der Selbstcheck erfolgt über eine Web-App, die kostenlos
im  Internet  sowohl  über  die  SVLFG  unter
www.svlfgcheck.de  als  auch  über  die  Internationale
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) unter www.safety-
work.org/toolbox/analyseinstrumente.html  heruntergeladen
werden kann.
  

Für alle Betriebe geeignet
In mehreren Themenkomplexen wertet der Selbstcheck die
Sicherheits-  und  Gesundheitslage  passgenau  für  jeden
Betrieb  aus  und  gibt  Tipps  für  eine  bessere
Arbeitsplatzgestaltung.
Mit ihm können vor allem auch kleine und mittlere Betriebe
herausfinden,  welchen  Stellenwert  Sicherheit  und
Gesundheit am Arbeitsplatz in der Unternehmenskultur hat
und inwieweit diese bereits in den Arbeitsalltag integriert ist.

Was kann man verbessern?
Die  Web-App  schlägt  auch  unterstützende  Angebote  der
SVLFG  vor,  die  im  Betrieb  zu  Verbesserungen  führen
sollen.  Der  Selbstcheck  kann  jederzeit  und  überall  am
Smartphone oder Tablet durchgeführt werden – auch über
diesen QR-Code:

  

Investition in Prävention

Jeder  Arbeitsunfall  und  jede  arbeitsbedingte  Erkrankung
bringen nicht nur für die Betroffenen persönliches Leid mit
sich,  sondern  bedeuten  für  das  Unternehmen  teure
Ausfallzeiten  und  Störungen  in  den  Betriebsabläufen.  So
machen  sich  Investitionen  in  die  Prävention  auch
betriebswirtschaftlich bezahlt.

http://www.safety-work.org/toolbox/analyseinstrumente.html
http://www.safety-work.org/toolbox/analyseinstrumente.html
http://www.svlfgcheck.de/
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Pottensteiner
Heimatgeschichte

  

  

Bestellmöglichkeiten und Verkaufsstellen siehe hierzu auf folgende Seite.

NEU erschienen Anfang März 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------
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März 2021  Tourismusbüro Pottenstein
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Baugrundstück in der 

Stadt Pottenstein  

zu verkaufen

Nähe Jugendherberge,
  

voll erschlossen, ca. 704 m²

Tel. 0171 2763844

  

Wir suchen eine 
Reinigungskraft 

(m/w/d)

für unsere Ferienwohnungen 
auf 450 €-Basis.

Sie erreichen uns unter 
Tel. 09243 892.

Auf Ihr Interesse freut sich 
Familie Wölfel

Bauplatz 
im Gemeindebereich 
der Stadt Pottenstein 

gesucht

Größe: ca. 400 - 600 m²

Kontakt: Tel. 0151 68140658

Die Evangelische Jugend Nürnberg 
sucht eine 

Reinigungskraft (m/w/d)
für 15 Stunden im Monat

Arbeitszeit nach Vereinbarung, 
jeweils ca. 3 Stunden. 

übertarifliche Bezahlung

Einsatzort: 
Sachsenmühle 18, 91327 Gößweinstein

Ansprechpartner: 
Norbert Grün, Tel. 09242/7371

Wir suchen eine 
zuverlässige und engagierte 

Haushaltshilfe (m/w/d) für

unseren 5 Personen-Haushalt 
mit Hund und 

Reinigungsarbeiten im Büro. 
 

Bitte melden Sie sich unter
Tel.: 0172 8582120 oder 

per E-Mail: jana.trost@komfore.de

     

     

 Tel. 0921 514116   www.freiwilligen-zentrum-bayreuth.de
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Fischereirecht 
am Fluss

in der Fränkischen Schweiz
zu kaufen gesucht

Gerne auch mit Gebäude, etc.

Tel.: 09131 9794416
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Hotel-Restaurant Forellenhof
Am Kurzentrum 3, 91278 Pottenstein 

  

Wir bieten an den Wochenenden 
(Samstag und Sonntag) auf Vorbestellung 

Speisen zum Mitnehmen an.

- jeweils von 11.30 Uhr - 14.00 Uhr und
 von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr -

   

Die Speisekarte steht auf unserer Homepage
www.forellenhof-malter.de zur Verfügung.

Bestellungen bitte telefonisch, 
per Mail oder What´sApp: 

Tel.: 09243/92420, Mail: forellenhof@t-online.de
What´s App: 0171/3395942

  

An den Osterfeiertagen 
(Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und

Ostermontag) gibt es unsere Speisen 
ebenfalls zum Mitnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

    Ihre Familie Malter 

http://www.forellenhof-malter.de/
mailto:forellenhof@t-online.de
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Wir suchen Verstärkung!

 

Für das Terrassencafé an der 
Teufelshöhle Pottenstein suchen wir 

Mitarbeiter (m/w/d)

für vielseitige Küchentätigkeiten 

auf 450 €-Basis 

in Teilzeit oder Festanstellung.

Arbeitszeiten von 9 bis ca. 18 Uhr. 

Keine Nachtarbeitszeiten.

Nähere Infos 
unter Tel. 0170  48 44 44 3 

  
Die Bayerische Milchindustrie eG ist ein führendes Unternehmen der deutschen Molkereiwirtschaft.  Unser
breitgefächertes Sortiment hochwertiger Milchprodukte (Käse, Frische- und Trockenprodukte) stellen wir mit
rund 1000 Mitarbeitern in sieben Produktionsbetrieben in Bayern und Sachsen-Anhalt her.

Zur Verstärkung unseres Teams in Ebermannstadt suchen wir ab sofort einen

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 

Die Stelle ist in Vollzeit (38 h/Woche) und vorerst befristet auf ein Jahr zu besetzen.

Das ausführliche Stellenanforderungsprofil finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir  bieten  Ihnen  eine  interessante  und  abwechslungsreiche  Tätigkeit  mit  attraktiven  Bezügen  nach
Tarifvertrag sowie Sozialleistungen eines modernen Unternehmens (30 Tage Urlaub im Jahr,  Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung). 

Sollten Sie sich für die ausgeschriebene Position interessieren, so bewerben Sie sich bitte online über unsere
Homepage: www.bmi-eg.com

Bayerische Milchindustrie eG, Personalabteilung, E.ON-Allee 1, 84036 Landshut

http://www.bmi-eg.com/
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